
SATZUNG 
 

des Fördervereins für das Schwimmen im Waldbad Arpke 

  

§ 1 Name, Sitz, Geschä昀琀sjahr 
 

1) Der Verein führt den Namen „Förderverein für das Schwimmen im Waldbad Arpke“ im 
folgenden Verein genannt. Mit dem Zusatz e.V. nach Eintrag. 
 

2) Der Verein hat den Sitz in 31275 Lehrte Ortsteil Arpke.  
 

3) Das Geschä昀琀sjahr ist das Kalenderjahr 

 

 

 § 2 Zweck des Vereins  
 

1) Der Verein dient der Förderung der Gesundheit der Allgemeinheit und des Schwimmens, 
sowie des Schwimmsports im Waldbad Arpke, außerdem der Förderung des sozialen 
Zusammenhalts durch Organisa琀椀on von Veranstaltungen.  
 

2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Angebote von Früh- und 
Spätschwimmzeiten. Der Schwimmsport soll gefördert werden, durch Unterstützung von 
Schwimmkursen für Kinder und Erwachsene. Hier soll dem deutschlandweiten Trend der 
steigenden Anzahl von Nichtschwimmern entgegengewirkt werden. Des Weiteren soll den 
Menschen die Gelegenheit gegeben werden, den besonderen „Bewegungsraum Wasser“ zu 
erfahren, sich ohne Hilfsmi琀琀el 3-dimensional zu bewegen.  Ziel ist es, dem 
deutschlandweiten Trend von steigenden Nichtschwimmerzahlen entgegenzuwirken. 
 

3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmi琀琀elbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschni琀琀s „Steuerbegüns琀椀ge Zwecke“ der Abgabenordung.  
 

4) Der Vereinszweck wird verwirklicht durch Vereinsbeiträge, durch Geld- und Sachspenden und 
freiwillige Leistungen der Mitglieder zur Steigerung der A琀琀rak琀椀vität des Freibades (z.B. 
Einrichtung von Spiel-, Sport- und Erholungsanlagen).  
 

5) Der Verein ist poli琀椀sch und konfessionell unabhängig.  

  

§ 3 Mi琀琀el des Vereines  
 

 

1) Er ist selbstlos tä琀椀g und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtscha昀琀liche Zwecke. Alle Mi琀琀el 
des Vereins dürfen nur zu satzungsgemäßen Zwecken verwendet werden. 



 

2) Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenscha昀琀 als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mi琀琀eln des 
Vereins. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns琀椀gt werden.  
 

 

§ 4 Mitgliedscha昀琀  
 

1) S琀椀mmberech琀椀gtes Mitglied des Vereins können alle natürlichen Personen, nach Vollendung 
des 18. Lebensjahres, werden, die den Verein im Rahmen seiner Aufgaben fördern wollen.  
 

2) Der Beitri琀琀 erfolgt durch schri昀琀liche Anmeldung beim Verein. Über die Aufnahme entscheidet 
der Vorstand. Die Mitgliedscha昀琀 ist nicht übertragbar.  
 

3) Juris琀椀sche Personen (z.B. Firmen oder Vereine) können die fördernde Mitgliedscha昀琀 erwerben.  
 

4) Jedes Mitglied hat eine S琀椀mme.  
 

5) Die Mitgliedscha昀琀 erlischt:  
a) durch Tod des Mitglieds.  
b) durch Austri琀琀serklärung. Der Austri琀琀 des Mitglieds kann durch Wahrung 

einer einmona琀椀gen Kündigungsfrist zum 31.12. durch schri昀琀liche Erklärung 
an den Vorstand erfolgen. 

c) durch Ausschluss 

ca) wegen unehrenha昀琀er Handlung  
cb) wegen vereinsschädigenden Verhaltens  
cc) wegen fehlender Beitri琀琀szahlungen, die drei Monate rückständig sind.  

Über den Ausschluss eines Mitgliedes wegen Vorliegens der unter Buchst. ca) und cb) aufgeführten 
Gründe entscheidet die Mitgliederversammlung mit ⅔ Mehrheit der anwesenden s琀椀mmberech琀椀gten 
Mitglieder. Den Ausschluss unter Buchst. cc) stellt der Vorstand unter Beschluss mit einfacher Mehrheit 
fest.  

 

§ 5 Beiträge  
 

1) Die Höhe des Jahresmitgliedsbeitrages wird von der Mitgliederversammlung festgelegt.  
 

2) Ein Anspruch auf Rückzahlung der Spenden und Beiträge besteht nicht. 
 

§ 6 Organe des Vereins  
 

1) Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.  

 

2) Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt.  



 

3) Der Vorstand kann aber unter Berücksich琀椀gung der wirtscha昀琀lichen Verhältnisse und der 
Haushaltslage eine Vergütung nach Maßgabe einer Aufwandsentschädigung im Sinne des §3 
Nr. 26a EStG beschließen. Der Umfang der Vergütungen darf nicht unangemessen hoch sein. 
Maßstab der Angemessenheit ist die gemeinnützige Zielsetzung des Vereins.  

 

4) Im übrigem haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungs-
ersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch eine Tä琀椀gkeit für 
den Verein entstanden sind.  
 

 § 7 Vorstand  
 

1) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus  
a. der oder dem 1. Vorsitzenden  
b. der oder dem 2. Vorsitzenden  
c. der oder dem Kassenwart/ in  
d. der oder dem Schri昀琀führer 

 

2) Die Mitgliederversammlung kann durch einfache Mehrheit beschließen, dass dazu bis zu 4 
Beisitzer treten. Die Beisitzer gehören dem erweiterten Vorstand, aber nicht dem Vorstand 
des § 26 BGB an, und sind nicht vertretungsberech琀椀gt. Sie sind zu den Vorstandssitzungen zu 
laden, haben aber kein S琀椀mmrecht. Ebenso ist ein Vertreter der Bädergesellscha昀琀 Lehrte zu 
Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen einzuladen. Vorstandsbeschlüsse können 
mit einfacher Mehrheit gefasst werden. Mindestens 3 Vorstandsmitglieder müssen anwesend 
sein.  
 

3) Der Verein wird gerichtlich oder außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstandes nach 
§26 BGB, darunter der oder die 1. oder 2. Vorsitzende, gemeinsam vertreten.  
 

4) Der Vorstand wird auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. 
 

5) Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt auch nach Ablauf seiner Amtszeit so lange im Amt, 
bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Dies gilt auch für ein einzelnes Vorstandsmitglied. Der 
Vorstand führt seine Geschä昀琀e ehrenamtlich.  
 

6) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, so ist bei der nächsten 
Mitgliederversammlung ein neues Vorstandsmitglied zu wählen. Auf eine solche Wahl kann 
verzichtet werden, wenn bis zur Jahreshauptversammlung weniger als sechs Monate liegen. 
Die Aufgaben des ausgeschiedenen Mitgliedes können bis zur Neuwahl von einem anderen 
Mitglied des Vorstandes wahrgenommen werden. 
 

7) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- und Finanzbehörden aus formalen Gründen 
verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen.    



§ 8 Jahreshaupt- und Mitgliederversammlung  
 

1) Alljährlich 昀椀ndet mindestens eine Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) sta琀琀. 
Sie wird vom Vorstand einberufen 

 

2) Die Einladung erfolgt durch ö昀昀entlichen Aushang bzw. die örtliche Presse unter Einhaltung 
einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung.  
 

3) Anträge zur Mitgliederversammlung müssen spätestens eine Woche zuvor beim 1. 
Vorsitzenden schri昀琀lich eingereicht werden. Verspätet eingereichte Anträge können nur durch 
Beschluss mit einfacher Mehrheit der anwesenden s琀椀mmberech琀椀gten Mitglieder zu Beginn 
der Mitgliederversammlung zugelassen werden. Dringlichkeitsanträge sind zugelassen, wenn 
nachgewiesen wird, dass die genannten Fristen nicht eingehalten werden konnten und eine 
kurzfris琀椀ge Entscheidung geboten ist. 
 

4) Auf der Jahreshauptversammlung hat der Vorstand über das abgelaufene Geschä昀琀sjahr den 
Tä琀椀gkeitsbericht und den Kassenbericht zu geben. Die Kassenprüfer berichten über das 
Ergebnis ihrer Kassenprüfung. Die Jahreshauptversammlung beschließt unter anderem über 
die Beiträge, die Entlastung des Vorstandes, die Wahl des Vorstandes und über 
Satzungsänderungen.  
 

5) Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder verfasst. Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Mitglieder beschlussfähig. Für Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von ⅔ der anwesenden 
Mitglieder erforderlich, soweit die Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit berührt werden, ist 
eine Mehrheit von ¾ der anwesenden Mitglieder notwendig.  
 

6) Der Vorstand bes琀椀mmt, wer die Sitzung leitet. Ist eine Bes琀椀mmung nicht erfolgt, so leitet 
die/der Vorsitzende die Mitgliederversammlung. Ist auch dieser nicht anwesend, bes琀椀mmt die 
Mitgliederversammlung eine Sitzungsleitung.  
 

Über Vorstandssitzungen, Jahreshauptversammlungen und Mitgliederversammlungen sind 
Protokolle zu fer琀椀gen. Beschlüsse müssen wörtlich aufgenommen werden. Das Protokoll wird 
vom Versammlungsleiter und vom Schri昀琀führer unterzeichnet und ist in der nächsten Sitzung 
zu genehmigen. Erfolgt kein Einspruch, so gilt es als genehmigt. 
 

7) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn 
mindestens ein Viertel der ordentlichen s琀椀mmberech琀椀gten Mitglieder dieses schri昀琀lich unter 
Angabe des Grundes verlangt.  
 

8) Der Vorstand kann mit Rücksicht auf die Interessen des Vereins oder aus besonderen Gründen 
zu weiteren Mitgliederversammlungen laden. Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.  

   



§ 9 Kassenprüfung  
 

1) Der Verein hat zwei Kassenprüfer und einen Stellvertreter. Auf einer Jahreshauptversammlung 
wird ein Kassenprüfer und ein Stellvertreter für die Dauer von zwei Jahren mit 
S琀椀mmenmehrheit gewählt. 
 

2) Die Kassenprüfer haben vor Rechnungsabschluss eine ordentliche Rechnungsprüfung 
vorzunehmen, über die in der Jahreshauptversammlung Bericht zu ersta琀琀en ist. Nach der 
Berichtersta琀琀ung ist ein Antrag auf Entlastung des Vorstandes zu stellen.  

 

§ 10 Au昀氀ösung des Vereins  
  

1) Die Au昀氀ösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen werden, zu 
welcher ordnungsgemäß eingeladen und die Au昀氀ösung auf der Tagesordnung den Mitgliedern 
angekündigt wird. Der Beschluss bedarf der Mehrheit von 3/4 der anwesenden Mitglieder. 

 

§ 11 Liquida琀椀on des Vereins  
 

1) Für den Fall der Au昀氀ösung des Vereins bestellt die Mitgliederversammlung zwei Liquidatoren, 
welche die Geschä昀琀e des Vereins abzuwickeln haben.  
 

2) Bei Au昀氀ösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegüns琀椀gter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an den TSV Germania 1911 Arpke e.V., der es unmi琀琀elbar und ausschließlich zur 
Förderung des Sports oder zur Gesundheitsförderung zu verwenden hat. 

 

Arpke, im Februar 2024 

 


